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1  V E R A N L A S S U N G  U N D  E R F O R D E R L I C H K E I T  
Der Rat der Gemeinde Saerbeck hat den Bebauungsplan Nr. 28 - 1. Er-
gänzung am 21. September 2017 als Satzung beschlossen.  

Gegenstand der Planung war die Ergänzung des Bebauungsplanes Nr. 
28 um eine ca. 2 ha große westlich gelegene Erweiterungsfläche. Hier 
wurden aufgrund der damaligen Geruchsbewertungen nach GIRL1 zwei 
Baugebiete festgesetzt. In dem dem landwirtschaftlichen Betrieb am 
Feldhoek am nahegelegensten Teil des Gewerbegebietes wurde auf-
grund der Ergebnisse des Geruchsgutachtens auf der Grundlage eines 
Berechnungsrasters von 10m x 10m ein Baugebiet GE 3 festgesetzt. Zur 
Sicherung gesunder Arbeitsverhältnisse wurden hierfür nur Nutzungen zu-
gelassen, die nicht zum ständigen Aufenthalt von Arbeitskräften be-
stimmt sind (Textliche Festsetzung Nr. 4). 
Seit Rechtskraft der 1. Ergänzung des Bebauungsplanes Nr. 28 hat sich in 
der Umsetzung der Planung gezeigt, dass die Festsetzungen zum Schutz 
vor Gerüchen eine Ansiedlung gewerblicher Betriebe erheblich er-
schwert bzw. unrealisierbar gemacht hat. Hier führt der rasterhafte Flä-
chenzuschnitt des Baugebietes GE3 zu in der Praxis nicht nutzbaren und 
verwertbaren gewerblichen Bauflächen.  
Für die Wohnbauentwicklung der Gemeinde Saerbeck stellt sich eine 
vergleichbare Restriktion für entwickelbare Wohnbauflächen aufgrund 
der rechnerisch in der GIRL ermittelten Geruchsbelastungen dar. Dem 
stehen aktuell anhaltend hohe Nachfragen sowohl nach Wohnbauland 
als auch nach gewerblichen Baugrundstücken entgegen. 
Um dieser Immobilität im Bereich Wohnbau- und Gewerbeentwicklung 
aktiv zu begegnen hat die Gemeinde Saerbeck im Januar 2019 be-
schlossen, die Geruchsthematik erneut zu bewerten. Dazu wurde auf 
Grundlage der GIRL und der DIN EN 16841-1 eine olfaktorische Ermittlung 
der Geruchsimmissionen durch Rasterbegehung durchgeführt2. 

Hier wurde die tatsächliche Geruchsbelastung aufgrund einer sensori-
schen Prüfung über einen festgelegten Untersuchungszeitraum und für 
festgelegte Beurteilungsflächen ermittelt und bewertet. Im Ergebnis wer-
den die Immissionswerte der GIRL für das Planungsgebiet deutlich unter-
schritten. 

Vor diesem Hintergrund wird der Bebauungsplan Gewerbegebiet Nord I 
– 1. Ergänzung geändert. Ziel bleibt die Ansiedlung von Gewerbegebie-
ten bei Wahrung gesunder Arbeitsverhältnisse und Sicherung des be-
nachbarten landwirtschaftlichen Betriebs. 

Zur Absicherung der Zielsetzungen ist ein formelles Änderungsverfahren 
des Bebauungsplanes gem. § 13 BauGB durchzuführen.  

Die Grundzüge der Planung sind nicht berührt. 

 
1 Wenker & Gesing, Geruchstechnische Untersuchung zur 1. Ergänzung des Bebauungsplanes Nr. 28, 

Gronau März 2016 
2 uppenkamp und partner, Messbericht über die Durchführung von Rastermessungen gemäß DIN EN 16841 -1, 

Ahaus 10. September 2019 
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2 1. Änderung 
Die planzeichnerische Festsetzung der Nutzungskordel einschließlich der 
Bemaßungen wird gestrichen. Die Festsetzung des Baugebiets GE 3 ent-
fällt. Das Baugebiet GE 2 wird in GE umbenannt. Die textliche Festsetzung 
Nr. 4 i.d.F. der 1. Ergänzung des Bebauungsplanes vom 09.02.2018 ent-
fällt. 

Der Geltungsbereich der 1. Ergänzung des Bebauungsplanes Nr. 28 war 
Teil der Beurteilungsgebietes Gewerbegebiet Nord im Rahmen der fach-
gutachterlichen Rastermessungen der Geruchsimmissionen. Im Ergebnis 
der Messungen3 wurden faktische Geruchstundenhäufigkeiten von 10% 
als Gesamtbelastung für diese Beurteilungsfläche (=Geltungsbereich der 
1. Ergänzung) ermittelt. Damit wird der Immissionswert der GIRL für Ge-
werbe- und Industriegebiete von 15% deutlich unterschritten. Vor diesem 
Hintergrund ist die bisherige Festsetzung des Baugebiets GE3 mit Ein-
schränkungen der Art der Nutzungen entbehrlich. Die textliche Festset-
zungen Nr. 3 wird aufgrund des Wegfalls des Baugebietes GE 3 redaktio-
nell angepasst. 

Damit wird eine flexible Ansiedlung gewerblicher Betriebe ermöglicht. 
Gesunde Arbeitsverhältnisse bleiben gewahrt. 

Die fortlaufende Nummerierung der folgenden textlichen Festsetzungen 
(Nr. 4 – Nr. 7) in der Fassung der 1. Ergänzung des Bebauungsplanes wird 
entsprechend redaktionell angepasst. 

3 Auswirkungen 
Durch die Streichung der textlichen Festsetzung Nr. 4 und die redaktio-
nellen Änderungen der Festsetzungen Nr. 3 und Nr. 4 bis Nr. 7 sind keine 
Veränderungen der Auswirkungen auf die Umwelt oder andere Belange 
zu erwarten. Die Wahrung gesunder Arbeitsverhältnisse bleibt durch die 
Einhaltung der Immissionswerte der GIRL im Ergebnis der fachgutachter-
lichen Neubewertung der Geruchssituation für das Planungsgebiet gesi-
chert. 

Eine Umweltprüfung sowie ein Umweltbericht sind nicht erforderlich. Das 
Vorhaben unterliegt nicht der Pflicht zur Durchführung einer Umweltver-
träglichkeitsprüfung. Anhaltspunkte für eine Beeinträchtigung der in § 1 
Abs. 6 Nr. 7 Buchstabe b BauGB genannten Schutzgüter bestehen nicht. 
Die naturschutzrechtliche Eingriffsregelung ist nicht betroffen. 

 
3 zu Methodik und Vorgehen, s. uppenkamp und partner 
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Planzeichnung 1. Änderung zur 1. Ergänzung Bebauungsplan Nr. 28 Gewerbegebiet Nord I 
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